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Einleitung

Die Nationalsozialisten hatten seit ihren Anfängen den Kampf gegen die 
»Rassenmischehe« auf ihre Fahnen geschrieben. Sie konnten zwar den Ab
schluß neuer Ehen zwischen Juden und Deutschblütigen i.R.d. Nürnberger 
Gesetze vom Herbst 1935 verbieten. Hitler schreckte aber bis Kriegsende 
davor zurück, die Auflösung bestehender Mischehen generell zuzulassen. 
Zur Trennung dieser Ehen waren ausschließlich die Zivilgerichte berufen. 
Der Verfasser will aufzeigen, wie die angerufenen Gerichte auf die Inan
spruchnahme durch trennungswillige Ehegatten reagierten und auf wel
chem Wege sie Lösungsmöglichkeiten für deutsch-jüdische Ehen entwik- 
kelten. Um ihre Rolle bei der schrittweisen Diskriminierung und Entrech
tung der Juden beurteilen zu können, muß man sich zunächst die rechtli
chen und politischen Rahmenbedingungen vor Augen fuhren, unter denen 
sich richterliche Tätigkeit im nationalsozialistischen Deutschland abspielte.

I. Das Dritte Reich als »Doppelstaat«

Ernst Fraenkel beschrieb Ende der 30er Jahre das Dritte Reich als »Doppel
staat«1. Die Verfassungswirklichkeit war weder mit dem Weimarer Rechts
staat zu vergleichen noch gab es von Beginn an eine reine Willkürherrschaft. 
Vielmehr stand der »Maßnahmenstaat« rechtsfreien Handelns nur nach dem 
Führerwillen neben dem »Normenstaat« herkömmlicher Rechtsanwen
dung2. Der Dualismus von Maßnahmen- und Normenstaat trat schon kurz 

1 Fraenkel, The Dual State - A Contribution to the Theory of Dictatorship, New 
York, London, Toronto 1940. Fraenkel konnte seinen Beruf als Rechtsanwalt in Berlin 
bis 1938 ausüben, obwohl er Sozialdemokrat, Gewerkschaftler und jüdischer Abstammung 
war. Vgl. dazu Krach, Wie Ernst Fraenkel 1934 dem Berußverbot entging, RuP 1991, 
S. 52 ff. Seine noch vor der Flucht in die Vereinigten Staaten im Jahre 1938 verfaßte grund
legende Analyse des NS-Herrschaftssystems konnte aus Deutschland geschmuggelt wer
den und in englischer Sprache in den USA erscheinen. Eine deutschsprachige Ausgabe 
folgte erst 1974 unter dem Titel »Der Doppelstaat«. Der Verfasser folgt der Neuausgabe von 
1993.

2 Fraenkels Interpretation des Dritten Reichs als Dualismus von Maßnahmen- und 
Normenstaat wurde richtungsweisend für die moderne Forschung zum Nationalsozialis
mus. Sie besitzt auch in den neueren Werken Gültigkeit, vgl. Gruchmann, Nationalsozia



nach Hitlers Machtübernahme zutage und blieb für das Dritte Reich cha
rakteristisch3. Fraenkels aus der gesamten historischen Situation geschöpfter 
Befund ist trotz der an ihm geübten Kritik4 auch heute noch analytisch 
fruchtbar5 6. Er erklärt zumindest teilweise, warum für lebenswichtige Berei
che wie die Industrie und die Landwirtschaft die Rechtsentwicklung tat
sächlich oder wenigstens dem äußeren Anschein nach weitgehend in der 

listisches Herrschaftssystem und demokratischer Rechtsstaat, 1962, S. 58,59; Ridder, Zur 
Verfassungsdoktrin des NS-Staates, KJ 1969, S. 221, 229; von Brünneck, Rez. von 
Fraenkel, Doppelstaat, KJ 1969, S. 319; Aleff, Mobilmachung, in: Aleff (Hrsg.), Das 
Dritte Reich, 20. Aufl. 1982, S. 61, 88; Bracher, Grundlagen des nationalsozialistischen 
Herrschaftssytems, in: Jeserich/Pohl/von Unruh (Hrsg.), Deutsche Verwaltungsge
schichte, Bd. 4,1985, S. 653,663; Broszat, Der Staat Hitlers, 12. Aufl. 1989, S. 404,415; 
Ganssmüller, Die Erbgesundheitspolitik des Dritten Reiches. Planung, Durchführung 
und Durchsetzung, 1987, S. 29; Schütz, Nachlese zu einem Würzburger Strafverfahren 
der NS-Zeit, in: FS für Spendel, 1992, S. 173,185; Stolleis, Die Verwaltungsgerichtsbar
keit im Nationalsozialismus, in: Diestelkamp/Stolleis (Hrsg.), Justizalltag im Dritten 
Reich, 1988, S. 26, 27, 37; ders., Recht im Unrecht, 1994, S. 10 f.; Rainer Schröder, 
Der zivilrechtliche Alltag der Volksgenossen, in: Diestelkamp/Stolleis (Hrsg.), Justizall
tag, 1988, S. 39,49, 54 = ders., Stichwort »Nationalsozialistisches Recht«, in: LdR 1/880, 
Stand: September 1992, S. 1, 5; WALTHER, Hat der juristische Positivismus die deutschen 
Juristen im »Dritten Reich« wehrlos gemacht? Zur Analyse und Kritik der RADBRUCH
These, in: Dreier/Sellert (Hrsg.), Recht und Justiz im »Dritten Reich«, 1989, S. 323, 
343 Fn. 31; I. Maus, »Gesetzesbindung« der Justiz und die Struktur der nationalsozialisti
schen Rechtsnormen, in: Dreier/Sellert (Hrsg.), Recht und Justiz, 1989, S. 80, 86,100; 
Kroeschell, Rechtsgeschichte Deutschlands im 20.Jahrhundert, 1992, S. 80 f; Scheff
ler/ Grabitz/Bästlein, Einführung, in: »Für Führer, Volk und Vaterland ...« Hamburger 
Justiz im Nationalsozialismus, hrsg. von der Justizbehörde Hamburg, 1992, S. 9 f.; Willo- 
weit, Deutsche Verfassungsgeschichte, 2. Aufl. 1992, S. 310.

3 Bracher, Grundlagen, in: Jeserich/Pohl/von Unruh (Hrsg.), Verwaltungsge
schichte, Bd. 4,1985, S. 653, 663; Broszat, Staat, 12. Aufl. 1989, S. 404; Majer, Grundla
gen des nationalsozialistischen Rechtssystems, 1987, S. 213; Repgen, Stichwort »Deutsch
land, politische Geschichte«, in: Staatslexikon, 7. Aufl., Bd. 2,1986, Sp. 31; Hildebrand, 
Stichwort »Nationalsozialismus«, in: Staatslexikon, 7. Aufl., Bd. 3, 1987, Sp. 1275, 1280; 
Stolleis, Recht im Unrecht, 1994, S. lOf.

4 Franz Neumann, Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933
1944,1977, S. 541 ff.;kurze biographische Angaben zu Neumann macht Rasehorn, Der 
Untergang der deutschen linksbürgerlichen Kultur beschrieben nach den Lebensläufen 
jüdischer Juristen, 1988, S. 18. Neumann und Fraenkel hatten seit 1927 gemeinsam in 
Berlin eine Anwaltspraxis betrieben. Neumann mußte bereits im Mai 1933 vor den Na
tionalsozialisten ins Ausland fliehen. Seine Schrift erschien 1942/44 in den USA, eine 
deutsche Ausgabe wurde erst 1977 aufgelegt. Blanke, Der deutsche Faschismus als Dop
pelstaat, in: Redaktion Kritische Justiz (Hrsg.), Der Unrechts-Staat. Recht und Justiz im 
Nationalsozialismus, Bd. 1, 2. Aufl. 1983, S. 59 ff.

5 Müller-Dietz, Recht und Nationalsozialismus, Jura 1991, S. 505,508; Kroeschell, 
Rechtsgeschichte, 1992, S. 80. Fragwürdig ist aus heutiger Sicht allerdings Fraenkels 
These, wonach in der kapitalistischen Organisation der Wirtschaft die wichtigste Bedin
gung für die Entstehung des Nationalsozialismus lag; zust. aber von Brünneck, Rez. von 
Fraenkel, Doppelstaat, KJ 1969, S. 319, 320 f.

6 Müller-Dietz, Recht jura 1991, S. 505,508; Kroeschell, Rechtsgeschichte, 1992, 
S. 80.



rechtsstaatlichen Tradition der Weimarer Republik verlief während es in an
deren, weltanschaulich besonders relevanten Bereichen zunehmend zu offe
nen Eingriffen der Nationalsozialisten kam6. Angesichts des Regelungsbe
dürfnisses einer modernen Industriegesellschaft konnten die neuen Macht
haber insbesondere auf dem Gebiet des Zivilrechts nicht auf die vorläufige 
Übernahme »vorrevolutionären« Rechts verzichten, wollten sie den rei
bungslosen Ablauf des Wirtschaftsprozesses nicht gefährden. Hinzu kam, daß 
die Nationalsozialisten selbst nicht über ein eigenes abgeschlossenes Rege
lungswerk verfugten.

Zwar galten die hergebrachten Rechtsnormen im Doppelstaat äußerlich 
fort, »aber doch nur auf Abruf und mit der Funktion, als Fassade für die un
beschränkten Maßnahmen der totalitären Führergewalt zu dienen«7. Man 
darf deshalb Fraenkels These nicht dahin mißverstehen, daß sich einige Ge
biete, wie das Zivilrecht, kurzerhand dem Normen- und andere, wie das 
Polizei- und Strafrecht, ganz dem Maßnahmenstaat zuordnen ließen8. Poli
tisch motivierte Eingriffe in den Normenstaat gab es zwar in erster Linie im 
Bereich der Strafrechtspflege9 und der polizeilichen Verbrechensbekämp
fung10. Die bekanntesten Beispiele bildeten die Tätigkeit der Sondergerich
te11 und des Volksgerichtshofs12 13, die Verhängung von »Schutzhaft« gegen po
litische Gegner, die Mißhandlung und Folter von Gefängnis- und KZ-Insas- 
sen. Schließlich machten die Mordaktionen aus Anlaß der »Röhm-Revolte« 

7 Bracher, Grundlagen, in: Jeserich/Pohl/von Unruh (Hrsg.), Verwaltungsge
schichte, Bd. 4,1985, S. 653, 663.

8 Scheffler/Grabitz/Bästlein, Einführung, in: »Führer«, hrsg. von der Justizbe
hörde Hamburg, 1992, S. 9,10.

9 Vgl. dazu die umfangreichen Werke von Gruchmann, Justiz im Dritten Reich 
1933-1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner, 1988, und Werle,Justiz- 
Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich, 1989; ferner Grib
bohm, Nationalsozialismus und Strafrechtspraxis - Versuch einer Bilanz, NJW 1988, 
S. 2842 ff.; Broszat, Zur Perversion der Strafjustiz im Dritten Reich, VfZ 1958, S. 390 ff; 
Marxen, Strafrechtliche Maßnahmejustiz zu Beginn des Dritten Reichs. Das Beispiel der 
Generalstaatsanwaltschaft und der Strafsenate beim Oberlandesgericht in Hamm, ZNR 
1993, S. 54; Luge, Die Rechtsstaatlichkeit der Strafrechtspflege im Oldenburger Land 
1932-1945,1993.

10 Vgl. Werle,Justiz-Strafrecht, 1989; Majer,Justiz und Polizei im »Dritten Reich«, in: 
Dreier/Sellert (Hrsg.), Recht und Justiz, 1989, S. 136 ff; Terhorst, Polizeiliche plan
mäßige Überwachung und polizeiliche Vorbeugungshaft im Dritten Reich. Ein Beitrag 
zur Rechtsgeschichte vorbeugender Verbrechensbekämpfung, 1985; Vormbaum, Verbre
chensbekämpfung im Nationalsozialismus, RJ 9 (1990), S. 75 ff.

11 Vgl. nur Wrobel, Strafjustiz im totalen Krieg. Aus den Akten des Sondergerichts 
Bremen 1940-1945, hrsg. vom Senator für Justiz und Verfassung der Freien Hansestadt 
Bremen, Bd. 1,1991.

12 Vgl. nur Rüping, »Streng, aber gerecht. Schutz der Staatssicherheit durch den Volks
gerichtshof«, JZ 1984, S. 815; Marxen, Die Rechtsprechung des Volksgerichtshofs, KritV 
1992, S. 52.

13 Gruchmann, Justiz, 1988, passim.



vor aller Augen deutlich, daß sich die oberste Staatsführung mit Hitler an 
der Spitze nicht scheute, den überkommenen Rechtsstaat bei Bedarf mit 
Füßen zu treten. Gruchmann hat den andauernden Kampf des deutschna
tionalen Justizministers Gürtner um den Erhalt rechtsstaatlicher Prinzipien 
nachgezeichnet, dem immer nur kurzfristige Teilerfolge beschieden waren13. 
Um einen Restbereich machtbegrenzender Normen auch in diesem von 
Willkür stets bedrohten Feld der Rechtspflege zu sichern, »beschnitt die Ju
stiz von sich aus das Recht für die Zwecke der Macht14.«

Aber auch auf zivilrechtlichem Gebiet mußten sich die Richter seit dem 
Frühjahr 1933 in zunehmendem Maße mit den radikalen Ansichten der 
völkischen Weltanschauung auseinandersetzen, auf die sich arische Kläger 
im Prozeß beriefen. Einen der ersten Plätze auf dieser Rangliste von Forde
rungen mit zivilrechtlichem Einschlag nahm die Bekämpfung der Rassen
mischehe ein. Der Verfasser will die Rolle nachzeichnen, welche die Zivilju
stiz bei der Umsetzung dieses Postulats spielte.

II. Forschungsstand

Die Flut von Veröffentlichungen zur Rolle der Justiz im Nationalsozialismus 
ist inzwischen unübersehbar15. Während über den Beitrag des Strafrechts 
und seiner Praxis an der Rechtsentwicklung im Dritten Reich mittlerweile 
zahlreiche Abhandlungen vorliegen16, herrscht nach wie vor Mangel an ein
gehenden Untersuchungen zur Rechtsprechung der Zivilgerichte. Das Netz 
der Arbeiten zur Zivilrechtspraxis, etwa auf den Gebieten des Miet-17, Ar- 
beits-18 oder Erbhofrechts19, ist aber in den letzten Jahren dichter geworden.

14 Aleff,Mobilmachung,in: Aleff (Hrsg.), Das Dritte Reich, 20. Aufl.l982,S. 61,88.
15 Zum Forschungsstand vgj. zuletzt Rainer Schröder, »... aber im Zivilrecht sind 

die Richter standhaft geblieben!« Die Urteile des OLG Celle aus dem Dritten Reich, 
1988, S. 11-19; ders., Die Bewältigung des Dritten Reiches durch die Rechtsgeschichte, 
in: Mohnhaupt (Hrsg.), Rechtsgeschichte in den beiden deutschen Staaten (1988-1990), 
1991, S. 604-647.

16 Vgl. etwa Robinsohn,Justiz als politische Verfolgung. Die Rechtsprechung in »Ras
senschandefällen«, 1977; Stefan König, Vom Dienst am Recht, Rechtsanwälte und Straf
verteidiger im Nationalsozialismus, 1987; Werle, Justiz-Strafrecht, 1989; Wüllenweber, 
Sondergerichte im Dritten Reich, 1990; Luge, Rechtsstaatlichkeit, 1993.

17 Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im 
Nationalsozialismus, 4. Auf]. 1991, S. 167 f., 256 f.

18 Rüthers, Auslegung, 4. Aufl. 1991, S. 169 ff., 224 ff, 379 ff; Söllner, Entwick
lungslinien im Recht des Arbeitsverhältnisses, in: NS-Recht in historischer Perspektive, 
1981, S. 135 ff. m.w.N.; Kranig, Treue gegen Fürsorge. Arbeitsrichter unter dem Natio
nalsozialismus, in: Diestelkamp/Stolleis (Hrsg.), Justizalltag im Dritten Reich, 1988, 
S. 63 ff; Mayer-Maly, Nationalsozialismus und Arbeitsrecht, in: Davy/Fuchs/Hofmei- 
ster/Marte/Reiter (Hrsg.), Nationalsozialismus und Recht, 1990, S. 173 ff.

19 Weitzel, Sonderprivatrecht aus konkretem Ordnungsdenken: Reichserbhofrecht 


